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verwerflich oder in ihren Auswirkungen besonders schwer 
sind, werden mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn 
Jahren bestraft.

1. § 90 entspricht dem  § 1 des Gesetzes zum Schutz der Staatsbürger
und Menschenrechte der Bürger der DDR vom 13.10.1966 (GBl. I

1966 S. 81). Dieser T atbestand w endet sich gegen die völkerrechtsw idrige 
A lleinvertretungsanm aßung der Bonner Regierung und das zu ih rer V er
w irklichung p rak tizierte  krim inelle U nrecht gegenüber B ürgern der DDR. 
Die Anm aßung, B ürger der souveränen DDR wegen ih rer H andlungen, die 
sie bei der E rfüllung ih rer staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten und in 
völliger Ü bereinstim m ung m it der Verfassung und den Gesetzen vor
nehm en, der S trafjustiz  W estdeutschlands zu unterstellen, ist ein offener 
und d irek ter E ingriff in die inneren A ngelegenheiten unserer Republik. 
Diese Anm aßung verstößt auch gegen unveräußerliche Menschenrechte, 
wie sie in der M enschenrechtskonvention zum Ausdruck gebracht w orden 
sind. Das unm ittelbare S taatsbürgerrecht und die Rechtssicherheit der 
B ürger der DDR w erden bei Reisen nach W estdeutschland au f der G rund
lage der Bonner A lleinvertretungsanm aßung beeinträchtigt. Das o. a. Ge
setz und § 90 schützen die S ouveränität der DDR und die M enschenrechte 
ih rer B ürger gegen die aggressiv-revanchistische Politik  des Bonner 
Staates.

2. § 90 stellt H andlungen u n te r Strafe, die sich gegen die Ausübung 
der verfassungsmäßigen Staatsbürgerrechte der Bürger der DDR

richten.
Diese Rechte sind in der Verfassung der DDR und in w eiteren auf 

ih rer G rundlage erlassenen Gesetzen festgelegt und garantiert.
Nach § 90 begründen solche H andlungen str. Verantw., die eine Ver

folgung von DDR-Bürgern wegen
— ih rer aktiven Teilnahm e am A ufbau der sozialistischen S taats- und 

G esellschaftsordnung;
— ihres E intretens fü r Frieden, Verständigung, Sicherheit und Entspan

nung, auch zwischen beiden deutschen S taaten;
— ih rer Zugehörigkeit zu dem okratischen P arteien  und Organisationen 

in  der DDR;
— ihres in Ü bereinstim m ung m it dem westdeutschen G rundgesetz stehen

den A uftretens gegen die friedensgefährdende Politik  der w est
deutschen Bundesrepublik

u. ä. H andlungen darstellen.
Nicht erforderlich ist, daß der in A usübung seiner verfassungsm äßigen 

S taatsbürgerrechte handelnde und deswegen verfolgte DDR-Bürger S taats
funktionär oder F unktionär dem okratischer Parteien  oder gesellschaft
licher Organisationen ist bzw. derartigen Parteien  oder O rganisationen 
angehört.


